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B e k a n n t m a c h u n g  
 

Bebauungsplan Nr. 112 
„Hermannstraße / Lange Straße“ 

 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt des Rates der Stadt Emsdetten 
hat in seiner Sitzung am 26.01.2012 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 112 „Her-
mannstraße / Lange Straße“ sowie die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit, der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange beschlossen. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes ist in dem folgenden Übersichtsplan durch eine breite, gerissene Linie 
dargestellt.  
 

 
 

© Geobasisdaten: Kreis Steinfurt - Vermessungs- und Katasteramt -, ST/1/2006 
 

 

 
 
 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 112 "Hermannstraße / Lange Straße"  
sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umnutzung einer ehemals 
gewerblich genutzten Fläche für die Wohnnutzung geschaffen werden. 
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Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 112 „Hermannstraße / Lange Straße “ wird im be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 
2011 (BGBl I S. 1509) durchgeführt. Nach § 13a Abs. 2 BauGB i.V.m. 
§ 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB kann unter anderem von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB und von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen werden. Für 
die Aufstellung dieses Bebauungsplanes wird keine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 und 
kein Umweltbericht gem. § 2 a BauGB erstellt. 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl I S. 1509) in 
Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung der Stadt Emsdetten vom 02.03.2006 in der Fassung 
der 2. Ergänzung vom 15.12.2010 wird hiermit der Aufstellungsbeschluss öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB liegt der Vorentwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung in 
der Zeit vom  
 

06. März 2012 bis 16. April 2012 
 

während der Geschäftszeiten (Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Dienstag von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr) im Schaukasten des 
5. Obergeschosses des Rathauses der Stadtverwaltung Emsdetten, Fachdienst 61 Stadt-
entwicklung und Umwelt, Am Markt 1, 48282 Emsdetten, für jedermann zur Einsichtnahme 
öffentlich aus. Dort werden auch Auskünfte über den Inhalt gegeben. 
 
Zusätzlich findet eine Bürger-Informationsveranstaltung 
 

am 22. März 2012 um 19:00 Uhr in der Kantine des WABO- Betrie-
bes (Hermannstraße 34) 

 
statt, zu der alle interessierten Bürger eingeladen sind. 
 
Die Bekanntmachung erfolgt mit dem Hinweis, dass während der Auslegungsfrist Anregun-
gen bei der Stadt Emsdetten schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht werden 
können. Nur fristgerecht vorgebrachte Anregungen und Stellungnahmen finden bei der Prü-
fung Berücksichtigung. Ein Normenkontrollantrag nach § 47 VwGO ist unzulässig, soweit mit 
ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Ausle-
gung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können. 

 

 

Emsdetten, den 27.02.2012 
 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 
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